
 
 
 
 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 

der 3. Sitzung in der achten Wahlperiode am 
 

Donnerstag, 10. Dezember 2009, um 17.00 Uhr          
 

im Großen Sitzungssaal des Kreishauses in Bergisch Gladbach, Am Rübezahlwald 7. 
 

Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 

 

TOP B e z e i c h n u n g  

1 Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner*** 

2 Wahl der ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des gemeinsamen 
Kreiswahlausschusses für die Landtagswahl am 9. Mai 2010 für die 
Landtagswahlkreise 21 und 22 - Rheinisch-bergischer Kreis I und II 

3 Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten; 
Entsendung von Vertretern in den Kommunalbeirat der AVEA 

4 Abnahme des Jahresabschlusses 2008 der Landrat-Lucas-Stiftung und Entlastung 
von Vorstand und Kuratorium 

5 Beschlussfassung über den Entwurf des Sonderhaushaltes der Landrat-Lucas-
Stiftung 2010 

6 Änderung der Jagdsteuersatzung 

7 Änderung der Zuständigkeitsordnung für die Fachausschüsse und  sonstige 
Gremien des Kreistages 

8 Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2010   

9 Erteilung von Dienstreisegenehmigungen 

10 Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten;  
Bericht von Mitgliedern des Rheinisch-Bergischen Kreises in Gremien 

11 Anfragen 

12 Verschiedenes 
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TOP B e z e i c h n u n g  

Nichtöffentliche Sitzung 

1 Anfragen 

2 Verschiedenes 

 
*** 
Zu Beginn der Sitzung (Tagesordnungspunkt 3 / öffentlicher Teil) findet eine Fragestunde statt. 
Jede Einwohnerin/jeder Einwohner des Kreises ist berechtigt, in dieser Fragestunde bis zu zwei 
Anfragen zu stellen, die sich auf Angelegenheiten des Rheinisch-Bergischen Kreises beziehen. 
 
Die Fragen sind schriftlich an den Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, - Kreistagsbüro -, 
Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach zu richten. Sie müssen bis spätestens 

Sonntag, den 06.12. 2009, 24.00 Uhr,  
 

eingegangen sein. Dazu können Anfragen unter Wahrung der Frist in den Briefkasten am 
Haupteingang des Kreishauses, Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach, eingeworfen 
werden. 
 
Die Fragen werden durch den Landrat in der Sitzung beantwortet. Sollte dies ausnahmsweise 
nicht  möglich sein, können sie auch schriftlich beschieden werden. 
 
Bergisch Gladbach, den 27.11.2009 

gez. Menzel  

Landrat  
 


